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TOP 1  Genehmigung der Niederschrift über die 07. Sitzung des 

Programmausschusses Chefredaktion in der XVII. Amtsperiode am 06. März 
2026 in Mainz 

 

 Der Programmausschuss Chefredaktion genehmigt die Niederschrift über die 

07. Sitzung des Programmausschusses Chefredaktion in der XVII. Amtsperiode des 

Fernsehrates am 06. März 2026 in Mainz in der ausgegebenen Fassung. 

 

 

TOP 3 Wahlen der/des Vorsitzenden und der/des stellv. Vorsitzenden 

 

Der Programmausschuss Chefredaktion wählt per Akklamation für die Dauer von zwei 

Jahren ab dem 05. Juli 2026 

 

 Kathrin Sonnenholzner zur Vorsitzenden 
 

und 
 

 Steffen Kampeter zum Stellvertretenden Vorsitzenden. 

 

 

TOP 4 Berichterstattung über die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz 

 Schrb. d. Chefredakteurin 
 

Der Programmausschuss Chefredaktion beschließt: 

 Der Programmausschuss Chefredaktion nimmt den Bericht über die Landtagswahlen 

in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zur Kenntnis. 
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TOP 5 Umsetzung des Reformstaatsvertrags – hier: Vorgaben zur 
Presseähnlichkeit bei ZDFheute 

 Schrb. d. Chefredakteurin 
 

Der Programmausschuss Chefredaktion beschließt: 

 Der Programmausschuss Chefredaktion nimmt die Vorlage Umsetzung des 

Reformstaatsvertrags – hier: Vorgaben zur Presseähnlichkeit bei ZDFheute zur 

Kenntnis. 

 

 

TOP 7 Programmbeschwerden an den Fernsehrat 

a Programmbeschwerde vom 30.01.2026 zum Beitrag „Deutsches Atom- 
      Comeback mit Mini-AKWs?“ veröffentlicht am 15.04.2024 auf ZDFheute 

 
Der Programmausschuss Chefredaktion beschließt einstimmig: 

 Der Programmausschuss Chefredaktion hat in seiner Funktion als 

Beschwerdeausschuss keinen Verstoß gegen die für das ZDF geltenden 

Rechtsvorschriften festgestellt. Die Programmbeschwerde vom 30.01.2026 zum 

Beitrag „Deutsches Atom-Comeback mit Mini-AKWs?“ veröffentlicht am 15.04.2024 

auf ZDFheute wird als unbegründet zurückgewiesen. 

 Da der Programmausschuss Chefredaktion einstimmig entschieden hat, dass die 

Beschwerde keinen Anlass zur Beanstandung gibt, bittet er gem. § 25 Abs. 5 S. 5 

ZDF-Satzung die Vorsitzende des Fernsehrates, den Beschwerdeführer in Form einer 

begründeten Stellungnahme abschließend über dieses Ergebnis zu unterrichten. 

 
b Programmbeschwerde vom 30.01.2026 zu der Sendung 
      „Wirecard“ vom 14.01.2021 und 09.02.2026 

 

Der Programmausschuss Chefredaktion beschließt einstimmig: 

 Der Programmausschuss Chefredaktion hat in seiner Funktion als 

Beschwerdeausschuss keinen Verstoß gegen die für das ZDF geltenden 

Rechtsvorschriften festgestellt. Die Programmbeschwerde vom 30.01.2026 zur 

Sendung „Wirecard“ vom 14.01.2021 und 09.02.2026 wird als unbegründet 

zurückgewiesen. 
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 Da der Programmausschuss Chefredaktion einstimmig entschieden hat, dass die 

Beschwerde keinen Anlass zur Beanstandung gibt, bittet er gem. § 25 Abs. 5 S. 5 

ZDF-Satzung die Vorsitzende des Fernsehrates, den Beschwerdeführer in Form einer 

begründeten Stellungnahme abschließend über dieses Ergebnis zu unterrichten. 

 

 

c Programmbeschwerde vom 17.02.2026 zur Sendung 
      „heute journal“ vom 15.02.2026 - Mehrfachbeschwerde 

 

Der Programmausschuss Chefredaktion empfiehlt dem Fernsehrat mit einer 

Gegenstimme folgende Beschlussfassung: 

 Der Fernsehrat stellt fest, dass der Intendant dem berechtigten Anliegen des 

Beschwerdeführers bereits wirksam abgeholfen hat.  

 Daher erklärt der Fernsehrat die Programmbeschwerde vom 17.02.2026 zur 

Sendung heute journal vom 15.02.2026 als erledigt. 

 

 

d Programmbeschwerde vom 23.03.2026 zur Sendung 
      „ZDF-Mittagsmagazin“ vom 23.03.2026 

 

Der Programmausschuss Chefredaktion beschließt einstimmig: 

 Der Programmausschuss Chefredaktion hat in seiner Funktion als 

Beschwerdeausschuss keinen Verstoß gegen die für das ZDF geltenden 

Rechtsvorschriften festgestellt. Die Programmbeschwerde vom 23.03.2026 zur 

Sendung „ZDF-Mittagsmagazin“ vom 23.03.2026 wird als unbegründet 

zurückgewiesen. 

 Da der Programmausschuss Chefredaktion einstimmig entschieden hat, dass die 

Beschwerde keinen Anlass zur Beanstandung gibt, bittet er gem. § 25 Abs. 5 S. 5 

ZDF-Satzung die Vorsitzende des Fernsehrates, den Beschwerdeführer in Form einer 

begründeten Stellungnahme abschließend über dieses Ergebnis zu unterrichten. 
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TOP 9 Verschiedenes 

 

 Der Programmausschuss Chefredaktion bestätigt als nächsten Sitzungstermin 

Donnerstag, 11. September 2026, 10:00 per Videokonferenz. 

 

 

 

 

 


